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Klassifizierung: öffentlich

Auszug Schulpflegebeschluss
1. Die Integration der kantonalen PICTS-Ressourcen im Berufsauftrag wird beim 

Volksschulamt Zürich mit dem Modell 1a oder 1b beantragt.

2. Die Schulleitung wird beauftragt, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um die 
Vorgabe des Kantons Zürich umzusetzen. Dies sind im Speziellen:

a. Die PICTS-Fachpersonen richten ihre Tätigkeit auf die drei Ziele aus 
und beteiligen sich aktiv im Fachnetzwerk «PICTS».

b. Die PICTS-Fachpersonen leisten gemäss § 6 Abs. 2 LPG mindestens 
60% ihrer Arbeitszeit im Tätigkeitsbereich «Unterricht».
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Klassifizierung: öffentlich

3 Ziele der Geschäftsleitung VSA
- Die Volksschullehrpersonen des Kantons Zürich können die 

Anwendungskompetenzen gemäss Lehrplan 21 in ihren Fachbereichen 
umsetzen und im Mitarbeitendengespräch ausweisen.

- Die Lehrpersonen des 1. Zyklus können die Kompetenzen von «Medien und 
Informatik» des Lehrplan Volksschule Kanton Zürich integrativ in den 
Fachbereichen umsetzen.

- Alle Mitarbeitenden der Schule nutzen die von der Schule vorgegebenen, 
digitalen Tools für organisatorische, administrative und kommunikative 
Prozesse gemäss den Standards der Schule.
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Klassifizierung: öffentlich

PICTS in einer sich
wandelnden digitalen Gesellschaft

Fazit
PICTS sind Schlüsselpersonen für einen pädagogisch fundierten 
digitalen Wandel.
Damit sie ihr Potenzial entfalten können, brauchen sie unter 
anderem:
- Klare Rollenbeschreibung
- Ausreichende Ressourcen
- Politische und organisatorische Unterstützung
- Passende technische Infrastruktur

Projektleitung:
Michael Geiss (PHZH) und Tobias Röhl (PHZH)
Abgeschlossen: Mai 2022
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Klassifizierung: öffentlich

Ziele des heutigen FN-Zmittag
Im Fokus steht der digitale Wandel:
- Rollenklärung des pädagogischen ICT-Supports
- Rollenklärung der Schulleitung
- Rollenklärung der Schulkonferenz
- Rollenklärung von kommunalen Aufgaben
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Klassifizierung: öffentlich

Blick zurück…
Ausgangslage:
- Der digitale Wandel in der Volksschule ist ein gesamtheitlicher 

Schulentwicklungsprozess.
- Der digitale Wandel ist ein Querschnittsthema, das alle Ebenen der 

Schulentwicklung betrifft.
- Ein Querschnittsthema braucht mehrere Rollen, die (Teil)-

Verantwortung übernehmen.
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Klassifizierung: öffentlich

Blick zurück…

Quelle: ICT-Guide.ch
Quelle: ICT-Coach.ch



Folie 9

Klassifizierung: öffentlich

Blick zurück…

Rolle ≠ Funktion
Quelle: ICT-Coach.ch
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Klassifizierung: öffentlich

Schulentwicklungen und 
Verantwortlichkeiten
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Klassifizierung: öffentlich

Schulentwicklung

Schulentwicklung nach Rolff:
- Unterrichtsentwicklung
- Personalentwicklung
- Organisationsentwicklung

Quelle: File:Trias.png - Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trias.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trias.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trias.png
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Klassifizierung: öffentlich

Unterrichtsentwicklung
§23 VSG:
Die Lehrperson hat das Recht, im Rahmen des Lehrplans,  der obligatorischen Lehrmittel, des Schulprogramms 
und der Beschlüsse der Schulkonferenz den Unterricht frei zu gestalten.

§44 VSG:
1 Die Schulleitung ist für die administrative, personelle und finanzielle Führung und zusammen mit der 
Schulkonferenz für die pädagogische Führung und Entwicklung der Schule verantwortlich. Die Schulleitung 
orientiert sich am Schulprogramm. Sie führt Besuche in den Klassen durch.

§44 VSG:
2 Die Schulleitung hat insbesondere folgende Aufgaben:
a. ...
b. unter Mitwirkung der Schulkonferenz:

1. Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Schule,
2. Festlegen von besonderen Unterrichts- und Organisationsformen wie Projektwochen, Klassenlager, 
Exkursionen,
3. Festlegen der Stundenpläne.

Auflistung nicht abschliessend.
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Klassifizierung: öffentlich

Personalentwicklung
§44 VSG:
1...
2 Die Schulleitung hat insbesondere folgende Aufgaben:
 a. in eigener Kompetenz:

1. Administrative und personelle Führung der Schule,
2. Mitwirkung bei Personalgeschäften der Schulpflege,
3. Durchführung von Mitarbeitergesprächen und Mitwirkung bei
der Mitarbeiterbeurteilung,
4. Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zu den Klassen,
5. Förderung und Koordination der Weiterbildung der Lehrpersonen,
6. Verwaltung der an die Schule zugeteilten Mittel,
7. Leitung der Schulkonferenz.

Auflistung nicht abschliessend.
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Klassifizierung: öffentlich

Organisationsentwicklung
§42 VSG:
1Die Schulpflege leitet und beaufsichtigt die Schulen. Sie vollzieht die kantonalen Erlasse und Beschlüsse, soweit 
aufgrund der Gesetzgebung oder des Organisationsstatutes nicht ein anderes Organ dafür zuständig ist. Sie 
vertritt die Schulen gegen aussen.

§43 VSG:
1 Das Organisationsstatut regelt im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung und der Gemeindeordnung die 
Kompetenzzuweisung und die Organisation der Schule innerhalb der Gemeinde.
2 Jede Schule organisiert sich im Rahmen des Organisationsstatuts selbst.
3 Sie ist verantwortlich für die Planung und Durchführung des Unterrichts. Für die Erreichung der Lernziele 
gemäss Lehrplan sind die Schule und insbesondere die Lehrpersonen verantwortlich.
4 Sie erlässt ein Schulprogramm, das ihre Ziele für die nächsten Jahre und die zur Umsetzung vorgesehenen 
Massnahmen enthält.
5 Sie sorgt für die Veröffentlichung des Schulprogramms und legt Rechenschaft über die Zielerreichung ab.

Auflistung nicht abschliessend.
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Klassifizierung: öffentlich

Verantwortlichkeiten
Gesetz über die Information und 
den Datenschutz (IDG)
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Klassifizierung: öffentlich

Aufgabenbereiche
an der Schnittstelle VSG/IDG

Kommunale Aufgabenbereiche:
- Verantwortliche Person für die 

Informationssicherheit
- Datenschutzberater/in
- Daten- und Applikationsverantwortliche
- Verantwortliche Person für technische 

Belange
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Klassifizierung: öffentlich

Verantwortliche Person
für die Informationssicherheit
Diese Rolle ist die operative Hauptträgerin von § 7 IDG und unterstützt die Gesamtverantwortung der Behörde sowie 
der operativen Leitung technisch und organisatorisch.

Zentrale Punkte aus dem IDG:
- § 7 Informationssicherheit

Schutz von Informationen durch angemessene organisatorische und technische Massnahmen; Schutzziele 
(Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Zurechenbarkeit, Nachvollziehbarkeit)

- § 5 Abs. 1 Informationsverwaltung
Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns, geregelte Verantwortlichkeiten bei gemeinsamen 
Informationsbeständen

- § 6 Bearbeiten im Auftrag
Sicherstellung der Informationssicherheit auch bei ausgelagerten IT-Leistungen (Cloud, externe Anbieter)

- § 13 Abs. 1 Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
Organisationsvorschriften zur Sicherstellung der Einhaltung (z. B. IS-Weisungen, Rollen, Prozesse)

- § 12a Meldepflicht (mit ICT-Bezug)
Mitwirkung bei der Meldung von Datenschutzvorfällen / Datenverlusten

Auflistung nicht abschliessend.
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Klassifizierung: öffentlich

Datenschutzberater/in
Die Datenschutzberaterin entscheidet nicht, sondern berät das verantwortliche öffentliche Organ (Schulpflege 
sowie die operative Leitung). Die Rolle spiegelt funktional Teile der Aufgaben nach § 34 IDG wider, ohne 
selbst die kantonale Datenschutzaufsicht zu sein.

Zentrale Punkte aus dem IDG:
- § 8 Gesetzmässigkeit

Prüfung, ob Personendaten rechtmässig und erforderlich bearbeitet werden
- § 9 Zweckbindung

Beratung zur zulässigen Zweckverwendung von Personendaten
- § 10 Datenschutz-Folgenabschätzung und Vorabkontrolle

Zentrale Beratungs- und Koordinationsaufgabe bei neuen oder risikoreichen Bearbeitungen
- § 11 Vermeidung des Personenbezugs

Beratung zu Datenminimierung, Anonymisierung, Pseudonymisierung
- § 12 Information über die Beschaffung

Unterstützung bei Informationspflichten gegenüber Eltern, Schülerinnen und Schülern
- § 13 Abs. 1 Einhaltung der Datenschutzbestimmungen

Mitwirkung bei Organisationsvorschriften, Schulungen, Weisungen

Auflistung nicht abschliessend.
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Klassifizierung: öffentlich

Daten- und 
Applikationsverantwortliche
Diese Rolle arbeitet operativ mit Systemen und Daten und stellt sicher, dass die Vorgaben des IDG im täglichen 
Betrieb umgesetzt werden.

Zentrale Punkte aus dem IDG:
- § 5 Abs. 1 Informationsverwaltung

Verantwortung für definierte Informationsbestände, Datenqualität, Nachvollziehbarkeit
- § 7 Informationssicherheit

Umsetzung der Sicherheitsanforderungen auf Applikations- und Datenebene (Berechtigungen, Rollen, Logs)
- § 8 Gesetzmässigkeit

Sicherstellung, dass die Applikation nur notwendige Personendaten verarbeitet
- § 9 Zweckbindung

Sicherstellung der korrekten Nutzung der Daten gemäss ursprünglichem Zweck
- § 11 Vermeidung des Personenbezugs

Konfiguration der Applikation im Sinne von Datenminimierung
- § 12a Meldepflicht

Mitwirkung bei der Erkennung und Meldung von Datenschutzverletzungen
Auflistung nicht abschliessend.
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Klassifizierung: öffentlich

Verantwortliche Person
für technische Belange
Die für die Technik verantwortliche Person:

- betreibt und betreut die ICT-Systeme der Schule,
- setzt technische Sicherheitsmassnahmen um,
- dokumentiert Systeme und Einstellungen,
- unterstützt bei neuen Anwendungen,
- und arbeitet eng mit Datenschutz- und Sicherheitsrollen zusammen.

Sie sorgt dafür, dass die technischen Vorgaben im Schulalltag funktionieren.

Auflistung nicht abschliessend.
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Schlussfolgerungen für die 
Organisation in der Schule
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Klassifizierung: öffentlich

Schlussfolgerungen
- Der pädagogische Teil im digitalen Wandel unterliegt der Schulkonferenz 

und der Schulleitung.

- Die PICTS und/oder die Rolle (Fach-)Leitung Digitalität fokussieren auf die 
Pädagogik. Sie haben keine Personalverantwortung und gestalten den 
digitalen Wandel mit der Schulkonferenz und der Schulleitung zusammen.

- Die verantwortliche Person für die Technik stellt den Betrieb der ICT-
Infrastruktur sicher und fokussiert auf technische Weiterentwicklungen. Sie hat 
keine Personalverantwortung gegenüber den PICTS.
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Klassifizierung: öffentlich

Schlussfolgerungen
- Die verantwortliche Person Technik, die Daten- und 

Applikationsverantwortliche sowie die verantwortliche Person für die 
Informationssicherheit können zusammengeführt werden.

Zu empfehlen ist jedoch, dass die verantwortliche Person für die 
Informationssicherheit eine separate Rolle ist.

- Die Datenschutzberaterin ist eine eigenständige Rolle.
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Fragen für den Breakoutroom
- Was lösen diese Informationen bei euch aus? Gibt 

es noch Unklarheiten?
- Welche weiteren Hilfestellungen brauchen die 

Schulen für die Umsetzung?
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Klassifizierung: öffentlich

Abschluss und Ausblick
• 09. April 2026 – 10.00 bis 11.00 Uhr

Informationsveranstaltung nVRG/VEVV mit Fokus Schulen/Schulgemeinden durch egovpartner
Informationen folgen via Wocheninformationen VSA und fnzh-cloud

• 09. Mai 2026
Vernetzungstreffen FN-DigiWa, Institut Unterstrass an der PHZH

• 29. Mai 2026
FN-Zmittag: Digitale Archivierung

• 06. Juni 2026
Vernetzungstreffen FN-PICTS, Institut Unterstrass an der PHZH

• 16. September 2026
FN-Zmittag: Datenschutz einfach erklärt

• 31. Oktober 2026
Vernetzungstreffen FN-PICTS/FN-DigiWa zusammen, Ort noch zu definieren
à infolge Learning Days ist eine Verschiebung angedacht


